
Die Baurechtsbehörde informiert zum 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

 
Zum 01.01.2009 tritt das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) des Bun-
des in Kraft. Ziel des Gesetzes ist es, im Interesse des Klimaschutzes, den Anteil der 
erneuerbaren Energien bei der Wärmeversorgung von Gebäuden auszubauen und 
dadurch zu einer nachhaltigen Energieversorgung beizutragen. Das EEWärmeG des 
Bundes regelt eine Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme-versorgung 
bei neuen Gebäuden (Wohn- und Nichtwohn-gebäude), für die ab dem 1. Januar 
2009 der Bauantrag gestellt wird oder die Kenntnisgabe erfolgt. Das seit dem 
01.01.2008 geltende Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes (EWärmeG) wird zu 
diesem Zeitpunkt für den Bereich neuer Wohngebäude abgelöst. Das heißt, Neubau-
vorhaben im Wohn-gebäudebereich, für die bis zum 31.12.2008 der Bauantrag ge-
stellt wird oder die Kenntnisgabe erfolgt, fallen noch unter das Wärme-gesetz des 
Landes. Für bestehende Wohngebäude werden im EWärmeG BW ab dem 1. Januar 
2010 ebenfalls Vorgaben für die Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärmeversor-
gung gemacht, wenn im Einzelfall die zentrale Heizanlage ausgetauscht wird. Über 
das Landesgesetz finden Sie weitere Informationen unter  
www.um.baden-wuerttemberg.de, Stichwort Wärmegesetz. 
 
Zur Erfüllung der Nutzungspflicht nach dem EEWärmeG des Bundes können die ver-
schiedenen Formen erneuerbarer Energien wie solare Strahlungsenergie, Bio-masse, 
Geothermie und Umweltwärme auch in Kombination genutzt werden. 
Wer keine erneuerbaren Energien einsetzen kann oder will, dem stehen ersatzweise 
auch andere klimaschonende Maßnahmen offen. Eigentümer können ihr Gebäude 
z.B. stärker dämmen, Abwärme nutzen, Wärme aus Nah- oder Fernwärmenetzen 
beziehen oder Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung einsetzen. Bei den verschiedenen 
Technologien müssen die technischen Standards nach dem EEWärmeG eingehalten 
werden. Wer aus rechtlichen oder technischen Gründen weder erneuerbare Energien 
nutzen noch Ersatzmaßnahmen ergreifen kann, ist von der Nutzungspflicht befreit. 
Führen Maßnahmen im Einzelfall zu einer unbilligen Härte, so kann die untere Bau-
rechtsbehörde eine Befreiung erteilen. Um die Erfüllung der Verpflichtungen über-
prüfen zu können, müssen die Eigentümer der neuen Gebäude in der Regel innerhalb 
von 3 Monaten ab dem Inbetriebnahmejahr der Heizanlage bei der unteren Bau-
rechtsbehörde Nachweise vorlegen. Die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen an 
die Nachweisführung sind je nach Technologie unterschiedlich. Vordrucke für die 
Nachweisführung gibt es bei der Baurechtsbehörde. Weitere Informationen zum 
EEWärmeG finden Sie unter www.erneuerbareenergien.de unter dem Stichwort Ge-
setze/Verordnungen/ Wärmegesetz. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass u. U. rechtliche Hindernisse bestehen können, 
bspw. einen Wärmeputz anzubringen, wenn ein Gebäude den nachbarschützenden 
Abstand zur Grenze gerade noch einhält oder unmittelbar an der Grenze errichtet 
worden ist. Auch können baurechtliche oder denkmalschutzrechtliche Vorschriften 
gegen ein Aufbringen von Solaranlagen sprechen. In solchen Fällen sollte dringend 
mit der Baurechtsbehörde Kontakt aufgenommen werden (Kontaktadresse siehe im 
Serviceteil der Stadt Zell am Harmersbach). 


